
 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 9. Dezember 2021 

um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Primarschule Oberdorf 

 

Auszug aus dem Detailprotokoll: 
 
1. Genehmigung Protokoll Einwohnergemeindeversammlung 

  Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 29.06.2021 wird einstimmig 

genehmigt und der Verfasserin verdankt. 

 

2. Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026 

 Die Versammlung nimmt den Aufgaben- und Finanzplan der Einwohnergemeinde sowie 

der Spezialfinanzierungen für die Jahre 2022 - 2026 zur Kenntnis. 

 

3. Genehmigung Budget 2022 

Die Versammlung genehmigt das Budget 2022 mit folgenden Ansätzen für die Gemein-

desteuer einstimmig: 

- natürliche Personen 65 % der Staatssteuer 
- juristische Personen 5 % des steuerbaren Ertrages  
- juristische Personen 0.55 ‰ des steuerbaren Kapitals 

 

4. Genehmigung Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung 

Die Versammlung genehmigt das Reglement über die familienergänzende Kinderbetreu-

ung (FEB-Reglement) mit 19 : 1 Stimmen. 

 

5. Nachtragskredit über Fr. 60'863.50 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasserleitung 

Lörweg 

Die Versammlung genehmigt den Nachtragskredit über Fr. 60'863.50 inkl. MwSt. für den 
Ersatz der Wasserleitung Lörweg einstimmig. 

 

6. Nachtragskredit über Fr. 92'369.75 inkl. MwSt. für den Ersatz der Wasserleitung 

Weidentalweg 4. Etappe 

Die Versammlung genehmigt den Nachtragskredit über Fr. 92'369.75 inkl. MwSt. für den 
Ersatz der Wasserleitung Weidentalweg 4. Etappe einstimmig. 

 

7. Verschiedenes 

Die Versammlung nimmt die beiden Schlussabrechnungen  

- Ersatz Schieber und Reparatur diverse Wasserleitungen / Kosten Fr. 109'580.40 / 

Kreditunterschreitung Fr. 25'419.60 

- Sanierung Eimattstrasse / Kosten Fr. 764'435.32 / Kreditunterschreitung  

Fr. 396'564.68 

zur Kenntnis. 

 

Der Beschluss 4 unterliegt gemäss § 49 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Referen-

dum. Die Referendumsfrist von 30 Tagen seit Beschlussfassung läuft am 08.01.2022 ab. Die 

Beschlüsse, die keinem Referendum unterstehen, werden mit dem Tag der Einwohnergemein-

deversammlung rechtskräftig. 


